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Ar. 246.
Verordnung des Staatsministeriums für den Freistaat Oldenburg, be¬

treffend Arbeitsbeschaffung.
Oldenburg, den 23. September 1932.

Auf Grund des Z 37 der Verfassung für den Frei¬
staat Oldenburg vom 17. Juni 1919 verordnet das
Staatsministerium , was folgt:

Artikel l.

Für den Landesteil Oldenburg.
8 1.

Wer im Landesteil Oldenburg ein kaufmännisches,
gewerbliches oder landwirtschaftliches Unternehmen — mit
oder ohne Arbeitnehmer — betreibt und die Zahl der am
22. September 1932 im Betriebe beschäftigten Arbeit-

t
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nehmer (Arbeiter oder Angestellte ) durch Einstellung von

männlichen Wohlfahrtserwerbslosen aus einer Gemeinde
des Landesteils Oldenburg erhöht , kann von der unter¬

stützungspflichtigen Gemeinde auf Anordnung des zu¬

ständigen Eemeindevorstandes für die Dauer der Beschäf¬

tigung von Wohlfahrtserwerbslosen , höchstens aber auf

5 Monate , einen Zuschuß zum Lohn der eingestellten
Wohlfahrtserwerbslosen erhalten.

8 2.
Der Zuschuß darf einem Betrieb nur dann gewährt wer¬

den, wenn die Zahl der am 22 . September 1932 in dem Be¬

trieb beschäftigten (nicht unterstützten ) Arbeitnehmer nicht
verringert wird und nur solange , als eine Verringerung
nicht eintritt.

8 3.

Der Zuschuß darf , höchstens 4 K-K wöchentlich für

jeden neu eingestellten Wohlfahrtserwerbslosen betragen.
-Ge .wührt eine Gemeinde solche Zuschüsse, so muß sie alle
Betriebe — auch hinsichtlich der Höhe des Zuschusses —

gleichmäßig behandeln , jedoch sind Klein - und Mittel¬
betriebe vorzugsweise zu berücksichtigen.

8 4.

Der Eemeindevorstand soll Zuschüsse gewähren,

wenn dadurch eine Erleichterung für die Gemeind -efinanzen

zu erwarten ist. Die Vorgesetzte Behörde kann ihn im

Aufsichtswege dazu anhalten.

8 5.,
Bei der Gewährung von Zuschüssen ist darauf zu

halten , daß in erster Linie kinderreiche Familienväter , und

erst in letzter Linie Ledige neu eingestellt werden.
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Artikel II.

Für den Landesteil Lübeck.

Die Vorschriften des Artikels I finden im Landesteil
Lübeck mit der Maßgabe Anwendung , daß statt Landes-
teil Oldenburg zu lesen ist „Landesteil Lübeck" .

Artikel III.

Für den Landesteil Birkenfeld.

Die Vorschriften des Artikels I finden im Landesteil
Birkenfeld mit der Maßgabe Anwendung , daß statt
Landesteil Oldenburg zu lesen ist „Landesteil Birken¬
feld" .

Artikel IV.

Die zur Durchführung dieser Verordnung etwa er¬
forderlichen Ausführungsbestimmungen erläßt das Mini¬
sterium der sozialen Fürsorge gemeinsam mit dem Mini¬
sterium des Innern.

Artikel V.

Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in
Kraft.

Oldenburg , den 23 . September 1932.

Staatsministerium.
(Siegel .) Röver . Spangemacher . Pauly.

Carstens.
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